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1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 

1.1 Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 V oder 
230 V und bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der 
Wahl der Stromart werden die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen 
technischen Möglichkeiten angemessen berücksichtigt. 

1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sind vom Anschlussnehmer unter 
Verwendung der  zur Verfügung gestellten Antragsformulare zu beantragen. 

1.3 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes          
Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, wird über einen eigenen Netz-
anschluss an das Versorgungsnetz angeschlossen, soweit keine berechtigten Interessen 
des Anschlussnehmers entgegenstehen. 

2. Zahlungspflichten 
Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung/Änderung der Leistungs-           
anforderung einer elektrischen Anlage sind vom Anschlussnehmer die Kosten für die   
Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NAV und Baukostenzu-
schüsse gemäß § 11 NAV zu zahlen. 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV 

3.1 Für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist vom Anschlussnehmer, soweit die 
Leistungsanforderung 30 kW übersteigt, ein Baukostenzuschuss (BKZ) zu zahlen. 

3.2 Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der       
örtlichen Verteileranlagen notwendig sind, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise 
dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. 
 
Für die Ermittlung des BKZ werden 50 % der Kosten zugrunde gelegt. 

3.3 Der Anschlussnehmer zahlt der SWH einen weiteren BKZ, wenn er seine Leistungsanfor-
derung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus 
erhöht. 
 
Der weitere BKZ wird nach Ziffer 3.2 berechnet. 

3.4 Wird ein Netzanschluss an eine örtliche Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 
01.07.2007 errichtet oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, 
und ist der Netzanschluss ohne Verstärkung der Verteilungsanlage möglich, so bemisst 
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sich der BKZ nach der bis zum 30.06.2007 geltenden Baukostenzuschussregelung der  
SWH (siehe hierzu Ergänzende Bestimmungen der Stadtwerke Hünfeld GmbH zur AV-
BEltV vom 01.01.2002, die bei der SWH erhältlich sind). Abweichend hiervon beträgt der 
BKZ 50 % der ansetzbaren Kosten. 

4. Netzanschlusskosten gemäß § 9 NAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet der SWH die Kosten für die Herstellung des Netzan-
schlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, begin-
nend an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausan-
schlusssicherung, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen wird. 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet der SWH weiterhin die Kosten für Änderungen des Netz-
anschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforder-
lich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden (z. B. Ersetzen 
der Hausanschlusssicherung) - nach Aufwand. 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzan-
schlüsse (z. B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preis-
blatt (Anlage 1) berechnet. Dabei sind die wesentlichen Berechnungsbestandteile im 
Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden      
gemäß Preisblatt (Anlage 1) angemessen berücksichtigt. 

4.4 Wird in besonders gelagerten Fällen auf Wunsch des Anschlussnehmers ein weiterer 
Hausanschluss zugestanden, so sind hierfür die Kosten gemäß Preisblatt (Anlage 1), Zif-
fer 1 zu zahlen. Ebenfalls ist hierfür ein Baukostenzuschuss gemäß Ziffer 3 zu entrichten. 

4.5 Entstehen der SWH bei der Herstellung von Hausanschlüssen vom Anschlussnehmer 
verursachte Wartezeiten, so wird diese Zeit dem Anschlussnehmer zum Stundensatz der 
SWH in Rechnung gestellt. 

4.6 Wird ein Hausanschluss nicht unmittelbar nach Herstellung durch die SWH vom An-
schlussnehmer genutzt, verpflichtet sich die SWH, den Anschluss auf die Dauer von zwei 
Jahren betriebsbereit zu halten. Nach Ablauf dieser Frist entfällt die Vorhalte- und Unter-
haltungspflicht. Eine weitere Anschlussvorhaltung ist nur nach Abschluss eines Sonder-
anschlussvertrages möglich. Eine eventuell erforderliche Abtrennung des Hausanschlus-
ses ist für den Anschlussnehmer kostenpflichtig. 

4.7 Die Kosten für die laufende Unterhaltung des Hausanschlusses trägt die SWH. Der Kunde 
hat für von ihm verursachte Schäden aufzukommen. 
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4.8 Für die Erweiterung eines vorhandenen Hausanschlusses auf einen normalen Vierleiter-
anschluss hat der Anschlussnehmer die Kosten gemäß Preisblatt (Anlage 1),  
Ziffer 1, zu zahlen. 

5. Provisorische Anschlüsse 

5.1 Der Bezug von Strom für provisorische Anschlüsse (z.B. Baustellen) ist mind. 14 Tage vor 
dem gewünschten Herstellungstermin zu beantragen.  

5.2 Die Ausführungen des vorübergehenden Anschlusses nach Art, Zahl und Lage bestimmt 
die SWH. Montage und Demontage werden pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) abge-
rechnet. Die Messung und Abrechnung der Stromabnahme erfolgt über Stromzähler. 

6. Fälligkeit des BKZ und der Netzanschlusskosten 
Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Netzanschlusskosten bei Fertigstellung des 
Netzanschlusses fällig. 

7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV; Messeinrichtungen 

7.1 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist bei der  
SWH unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu bean-
tragen. 

7.2 Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage sowie für das Anbringen, Entfernen oder 
Auswechseln von Messeinrichtungen durch die SWH werden die hierfür entstehenden 
Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. 

7.3 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage aufgrund festgestellter Män-
gel an der Anlage nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer hierfür sowie für jede wei-
tere vergebliche Instandsetzung ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1). Die 
Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des Baukos-
tenzuschusses und der Netzanschlusskosten voraus. 
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8. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 

8.1 Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
sowie der Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung sind vom An-
schlussnehmer und/oder vom Anschlussnutzer zu ersetzen. Die entstehenden Kosten 
werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in 
Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

8.2 Die Aufhebung der Unterbrechung wird von der SWH von der Bezahlung der Unterbre-
chungskosten abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Einstellung entfallen 
sind. 

8.3 Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsgemäßer Terminankündi-
gung und Ersatzterminankündigung nicht angetroffen wird und die erforderlichen Maß-
nahmen dadurch nicht durchgeführt werden können, kann die SWH für zusätzliche An-
fahrten dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die jeweiligen Kosten pauschaliert gemäß 
Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

9. Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung der Mess- und Steuereinrichtun-
gen gemäß § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV zu tragen. Diese sind der SWH nach Aufwand zu er-
statten. 

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 

10.1 Die technischen Anforderungen der SWH an den Netzanschluss und andere Anlagenteile 
sowie an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind in den 
Technischen Anschlussbedingungen der SWH als Anlage 2 zu diesen Ergänzenden Be-
dingungen festgelegt. 

10.2 In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, die von 
der vorherigen Zustimmung durch die SWH abhängig gemacht werden. 

10.3 Die Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 
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11. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV 

11.1 Rechnungen der SWH werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, 
Abschlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig. 
Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die SWH, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 
oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 
Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Der Kunde hat das Recht, 
nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger ent-
standen ist, als es die Pauschale ausweist. 

11.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für die SWH kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich 
für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung bei der 
SWH. 

12. Datenverarbeitung 

Zur Erfüllung der Versorgungspflicht ist es für die SWH notwendig, personenbezogene 
Daten aus dem Versorgungsverhältnis zu speichern und zu verarbeiten. Hierbei werden 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet. 

13. Inkrafttreten 

Für alle Netzanschlussverträge der Niederspannungsebene, sowie für alle Anschluss-
nutzungsverhältnisse der Niederspannungsebene treten diese Ergänzenden Bedingungen 
mit Wirkung am 01.06.2007 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedingungen zur   
AVBEltV der SWH vom 01.01.2002. 

Anlagen 
Anlage 1: Preisblatt 
Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen 
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